
                                                      Wo viel Liebe ist, geschehen stets Wunder. (Marie von Ebner-Eschenbach)  
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Das Gemeindehaus vor und nach der Renovation  

 

 

 

 
Gemeinderat und  

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindeverwaltung  

H a u p t s t r a s s e  1 0 7  

4 4 1 7  Z i e f e n  

T e l e f o n  0 6 1  9 3 5  9 5  9 5  

F a x  0 6 1  9 3 5  9 5  9 6  

s e k r e t a r i a t @ z i e f e n . c h  
w w w . z i e f e n . c h  

 

Nützliche Telefonnummern 

Gemeindeverwalter 
Beat Thommen, Tel. 061 935 95 92  

Finanzen 
Andrea Schäublin, Tel. 061 935 95 91 

Einwohnerdienste 
Salome Alonso, Tel. 061 935 95 90 

Verwaltungsangestellte 
Manuela Bühlmann   Tel. 061 935 95 95 

KV-Lernende 
Mandy Thommen, Tel. 061 935 95 94 

 

Redaktionsschluss 

nächste Ausgabe: 

15. Juni 2011, 12.00 Uhr 

schwarzweiss 

Inserat    1 Seite  Fr. 120.00 

Inserat 1/2 Seite Fr. 60.00 

Inserat 1/4 Seite Fr. 30.00 

farbig 

Inserat    1 Seite  Fr. 180.00 

Inserat 1/2 Seite Fr. 90.00 

Inserat 1/4 Seite Fr. 45.00 

 

Schalterstunden 

der Gemeinde Ziefen 

Montag - Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 

Montagnachmittag 15.00 - 17.00 Uhr 

Mittwochnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr 

 

Sprechstunde 

Nach telefonischer Vereinbarung m 

mit Gemeindepräsident  

Markus Gutknecht,  Tel. 061 931 28 04 

 

 



 

Schalterstunden Auffahrt / Pfingsten 
 

Der Schalter der Gemeindeverwaltung ist geschlossen am: 

Donnerstag, 2. Juni 2011 (Auffahrt) und Freitag, 3. Juni 2011)  

Montag, 13. Juni 2011 (Pfingstmontag) 

 
 

Am Mittwoch, 1. Juni 2011 (vor Auffahrt) ist der Schalter nur bis  
17.00 Uhr geöffnet. 

 

 

Herzliche Einladung zum Banntag 2011 

In unserer Gemeinde findet traditionsgemäss in 

ungeraden Jahren am Auffahrtstag (Donners-

tag, 2. Juni 2011) der kleine Bannumgang statt. 

Alle EinwohnerInnen und BürgerInnen, aber 

auch alle anderen Interessierten sind zur Teil-

nahme am Banntag herzlich eingeladen. Bitte 

beachten Sie das entsprechende Inserat in 

dieser Ausgabe. 

 

Dankeschön den BrunnenbetreuerInnen 

Für den wunderschönen Brunnenschmuck 

anfangs Mai an unseren Dorfbrunnen möchte 

der Gemeinderat den BrunnenbetreuerInnen 

ganz herzlich danken, trägt dieser doch zur 

Verschönerung des Dorfbilds bei. 

Aus der Bevölkerung haben wir ebenfalls viele 

positive Rückmeldungen erhalten. Die Einwoh-

nerschaft hat sich sehr über die liebevolle 

Schmückung der Dorfbrunnen gefreut. 

 

Information: Anhaltende Trockenperiode 

In den vergangenen Wochen hat es praktisch 

nicht geregnet. Die Quellschüttung der Eiset- 

und der Weiermattquellen sind stark zurückge-

gangen. Die drei Eisetquellen, von welchen 

Reigoldwil und Ziefen hauptsächlich das Was-

ser beziehen, beträgt die Schüttung noch ca. 

590 Liter/Minute. Normalerweise sind es zwi-

schen 1‘200 und 1‘400 Liter/Minute. Als  

Sofortmassnahme wurden die Dorfbrunnen 

abgestellt. Die Bevölkerung wird zudem gebe-

ten, sparsam mit dem Wasser umzugehen. 

Sollte sich die Situation weiter verschärfen, wird 

die Bevölkerung mittels Flugblatt über allfällige 

weitere Massnahmen informiert. 

 

Kündigung Raumpflegerin Priska Recher 

Priska Recher kündigt ihre Arbeitsstelle als 

Raumpflegerin der Gemeinde Ziefen per 31. Juli 

2011. Der Gemeinderat dankt Priska Recher für 

ihre fast 6jährige Tätigkeit bei der Gemeinde 

und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. 

 

Bürgerkommission – Rücktritt Hans Stritt 

Hans Stritt erklärt seinen Rücktritt aus der  

Bürgerkommission per 30. Juni 2011. Er gehörte 

der Bürgerkommission 14 Jahre als Mitglied und 

gleichzeitig auch Präsident an. Der Gemeinde-

rat dankt Hans Stritt für sein langjähriges Enga-

gement zugunsten der Bürgergemeinde. An 

der Bürgergemeindeversammlung vom 24. Juni 

2011 soll die Ersatzwahl stattfinden. Bezüglich 

der Arbeit in der Bürgerkommission geben die 

Mitglieder der Bürgerkommission (Markus Gut-

knecht, Markus Hug, Cäsar Müller und  

Niklaus Recher) gerne Auskunft. Interessierte für 

eine Kandidatur melden sich bei Gemeinde-

verwalter Beat Thommen,  061 935 95 92. 

 

Sitzungszimmer EG Gemeindehaus 

Das Sitzungszimmer im Pfarrstübli besteht noch 

bis 30. Juni 2011. Ab 1. Juli 2011 wird der Zylinder 

der Türe wieder im Sitzungszimmer EG Gemein-

dehaus eingebaut. Behörden und Kommissio-

nen (Ausnahme Wahlbüro) haben neu ein 

Sitzungszimmer im 1. Stock des Gemeinde-

hauses zur Verfügung. Der Gemeinderat dankt 

an dieser Stelle der Kirchgemeinde Ziefen-

Lupsingen-Arboldswil und dem Pfarramt herz-

lich für das Gastrecht. Ebenfalls dankt er den 

Behörden, Kommissionen und Vereinen für das 

Verständnis und die Zusatzarbeit. 

 

Rechnung 2010 Einwohnergemeinde 

Der Gemeinderat hat die Rechnung 2010 der 

Einwohnergemeinde zuhanden der Einwohner-

gemeindeversammlung und zur Prüfung durch 

die RGPK verabschiedet. Sie schliesst bei Auf-

wendungen von Fr. 6‘693‘413.79 und Einnah-

men von Fr. 6‘725‘083.97 mit einem Ertrags-

überschuss von Fr. 31‘670.18 (Budget 2010: 

Aufwandüberschuss Fr. 9‘610.—) ab. 

 

Rechnung 2010 Bürgergemeinde 

Der Gemeinderat hat die Rechnung 2010 der 

Bürgergemeinde zuhanden der Bürger-

gemeindeversammlung und zur Prüfung durch 

die RGPK verabschiedet. Sie schliesst bei Auf-

wendungen von Fr. 192‘105.90 und Einnahmen 

von Fr. 213‘611.15 mit einem Ertragsüberschuss 

von Fr. 21‘505.25 (Budget 2010: Ertragsüber-

schuss Fr. 10‘800.—). In der Forstwirtschaft resul-

tiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 4‘894.15 

(Rechnung 2009: Aufwandüberschuss  

Fr. 9‘742.55) ab. 

 



Vernehmlassung Fahrplan 2012:  

16. Mai bis 14. Juni 2011 

Auch in diesem Jahr findet wiederum eine 

Fahrplanvernehmlassung statt. Ab 16. Mai 2011 

sind die Fahrplanentwürfe aller Linien des  

öffentlichen Verkehrs im Baselbiet für den Fahr-

plan 2012 (gültig ab Dezember 2011 im Internet 

publiziert. Gemeinden, Schulen und Verbände 

sowie die interessierte Bevölkerung sind einge-

laden, dazu Stellung zu nehmen. Das Vernehm-

lassungsverfahren dauert vom 16. Mai bis  

14. Juni 2011 und ist unter folgender Adresse im 

Internet abrufbar: www.bl.ch/fahrplan. Die 

Stellungnahmen sollen – wenn immer möglich 

über das Formular im Internet bis spätestens  

14. Juni 2011 abgegeben werden. Später  

eintreffende Stellungnahmen können nicht 

mehr berücksichtigt werden. 

 

Ablauf Darlehen 

Ein Darlehen über 1 Mio. Franken ist bei der UBS 

AG abgelaufen. Der Gemeinderat hat  

beschlossen neu ein Darlehen über Fr. 

750‘000.— bei der Postfinance abzuschliessen. 

Für die restlichen Fr. 250‘000.— wird die Bürger-

gemeinde der Einwohnergemeinde ein Darle-

hen gewähren. 

 

Zweckverband WRZ – Rechnung 2010 

Der Zweckverband Wasseraufbereitung  

Reigoldswil-Ziefen (WRZ) legt dem Gemeinde-

rat die Rechnung 2010 vor. Der Betriebsauf-

wand beträgt Fr. 382‘991.— (2009:  

Fr. 371‘356.05). 99‘793 m³ Wasser wurden von 

Ziefen zu einem Ankaufspreis von Fr. 1.735 pro 

m³ bei der WRZ bezogen (2009: 104‘555 m³ 

Wasser zu Fr. 1.557). Die WRZ-Rechnung wurde 

von je 1 Mitglied der RPK Reigoldswil und der 

RGPK Ziefen revidiert. Die Rechnung 2010 wird 

der Einwohnergemeindeversammlung vom  

14. Juni 2011 zur Kenntnisnahme vorgelegt. 

 

Budgeteingaben 2012 

Eingaben für das Budget 2012 sind bis spätes-

tens 30. Juni 2011 schriftlich, begründet und mit 

möglichst detaillierten Unterlagen dem  

Gemeinderat einzureichen. 

 

Geranien Gemeindehaus 

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass neu 

die Geranien nicht mehr am Gemeindehaus, 

sondern neu an der Brücke des Gemeindehau-

ses zur Verschönerung des Dorfbildes beitragen 

sollen. 

 

Achtung – junge Rehe, Hasen und Vögel 

Gemäss § 3 des Reglements über die Hunde-

haltung dürfen Hunde nicht unbeaufsichtigt 

laufen gelassen werden. Die HundehalterInnen 

haben dafür zu sorgen, dass weder Kulturland 

beeinträchtigt wird, noch die Anliegen des 

Wildschutzes verletzt werden. Während der 

Hauptsetz- und Brutzeit (April-Juli) sind alle 

Hunde im Wald und an Waldsäumen an der 

Leine zu führen. 

 

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei BL, 

Hauptabteilung Verkehrssicherheit im April 

2011 

Reigoldwilerstrasse, Fahrtrichtung Reigoldswil, 

18. April 2011, 11.03 bis 12.18 Uhr, gemessene 

Fahrzeuge 96, Übertretungen 11 (= 11.5%). 

Hauptstrasse, Fahrtrichtung Bubendorf, 26. April 

2011, 15.49 bis 16.49 Uhr, gemessene Fahrzeuge 

128, Übertretungen 5 (= 3.9%). 

 

 

 

Budget 2012 Budgeteingaben 2012 

Der Gemeinderat erinnert daran, dass Eingaben für das Budget 2011 bis spätes-

tens 30. Juni 2011 schriftlich, begründet und mit möglichst detaillierten Unterlagen 

einzureichen sind. Später eingegangene Budgetanträge werden nicht mehr  

berücksichtigt. 

EGV 14.06.2011 Bitte vormerken: 

Einwohnergemeindeversammlung, 20.00 Uhr, Kleine Turnhalle (Einladung folgt) 

BGV 24.06.2011 Bitte vormerken: 

Bürgergemeindeversammlung, 19.30 Uhr, Holzenberg (Einladung folgt) 

http://www.bl.ch/fahrplan


 

Sammeldaten 

Jahr 2011 

Papier, Karton, 

Styropor und 

Bauschutt 

Zeit: 09.00 bis 12.00 Uhr 

Ort: Werkhof 

Samstag, 28. Mai 2011 Samstag, 24. September 2011 

Samstag, 25. Juni 2011 Samstag, 29. Oktober 2011 

Samstag, 30. Juli 2011 Samstag, 26. November 2011 

Samstag, 27. August  2011  

 

Mitteilungsblatt 

Jahr 2011 

Erscheinungsdatum Redaktionsschluss (jeweils 12.00 Uhr) 

Freitag, 24. Juni 2011 Mittwoch, 15. Juni 2011 

Freitag, 29. Juli 2011 Mittwoch, 20. Juli 2011 

Freitag, 26. August 2011 Mittwoch, 17. August 2011 

Freitag, 30. September 2011 Mittwoch, 21. September 2011 

Freitag, 28. Oktober 2011 Mittwoch, 19. Oktober 2011 

Freitag, 25. November 2011 Mittwoch, 16. November 2011 

Freitag, 23. Dezember 2011 Mittwoch, 14. Dezember 2011 

 Wir bitten Sie, den Redaktionsschluss unbedingt einzuhalten. Zu spät 

 eingereichte Inserate können nicht mehr berücksichtigt werden! 

Gesamthärte 

Trinkwasser 

Messdatum: 02. Mai 2011 – Leitungswasser 

Deutscher Härtegrad: > 10° d / Französischer Härtegrad:  > 18° f 

Verein Tages-

familien Oberes 

Baselbiet 

Die Gemeinde Ziefen ist Mitglied des Vereins Tagesfamilien Oberes Baselbiet 

(VTOB). Der Verein rekrutiert Tagesfamilien und tritt als Vermittler zwischen den  

Tagesfamilien und den Tageskindern bzw. deren Eltern auf. Weitere Informationen 

erhalten Sie bei der Geschäftsstelle Liestal, Gasstrasse 25, 4410 Liestal, Tel. 061 902 

00 40 oder unter ww.vtob.ch. 

Regionale 

Vormundschafts-

behörde 

Die Regionale Vormundschaftsbehörde beider Frenkentäler Frau Mina Lexow,  

Präsidentin und Frau Yvonne Violetti, Sekretariat sind erreichbar jeweils: 

 

Montag - Freitag 08.00 bis 11.30 Uhr 

Montag  14.00 bis 16.00 Uhr 

Donnerstag  14.00 bis 16.00 Uhr 

 

Adresse: Regionale Vormundschaftsbehörde beider Frenkentäler 

 Bündtenweg 40, Postfach, 4434 Hölstein 

Telefon 061 951 21 25 

Fax 061 951 21 24 

 

Regionaler  

Sozialdienst 

Reigoldswil 

 

 

Der Regionale Sozialdienst Reigoldswil (Herr Marcel Ineichen) ist erreichbar jeweils 

am: 

 

Montag 08.00 bis 11.30 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr 

Dienstag 08.00 bis 11.30 Uhr 

Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr 

Donnerstag 08.00 bis 11.30 Uhr 

 

Telefon 061 945 90 17 

E-Mail sozialdienst@reigoldswil.bl.ch 

Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung. 

Fernseh-

genossenschaft 

Störungsnummer: 061 821 00 10 

Programmlisten: 

www.ziefen.ch  Allgemeine Angaben  Fernsehgenossenschaft 

 

 

mailto:sozialdienst@reigoldswil.bl.ch


Herzliche Einladung! 
 

Kleiner Banntag 

Donnerstag, 2. Juni 2011 

ab 05.00 Uhr 
 

Um 05.00 Uhr wird die Musikgesellschaft Ziefen zur Tagwache blasen; 

der Abmarsch ist für 05.30 Uhr bei der Garage Recher vorgesehen. 

 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger aber auch alle anderen Interessierten 

sind zur Teilnahme am Banntag herzlichst eingeladen – für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger die 

ideale Gelegenheit, unser Dorf und die Bevölkerung näher kennen zu lernen. 
 

Allen Teilnehmenden offeriert die Bürgergemeinde auf dem 

Festplatz beim Schützenhaus ein Morgenessen. 

 
Lassen Sie sich das eindrückliche Erlebnis des Banntags zu früher Stunde nicht entgehen. 

Für das leibliche Wohl wird die Schützengesellschaft besorgt sein. Es besteht auch die  

Möglichkeit auf dem Festplatz, das Mittagessen zu geniessen. 

 
Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns. 

 

 

 

Mobiliar Gemeindeverwaltung 
 

Folgendes Mobiliar der Gemeindeverwaltung wird günstig abgegeben: 

 

  3 Schreibtische 

  1 Korpus zu Schreibtisch 

 

Interessierte melden sich bei der Gemeindeverwaltung,  061 935 95 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundbüro 

 gefunden: dunkelblaue Jacke, Marke: Kingfield  

 abgegeben am: 11. Mai 2011 

 abzuholen: Gemeindeverwaltung 



 

Rasenmähen über die Mittagszeit oder am späten Abend /  

Mottfeuer im Siedlungsgebiet 
 

Immer wieder wird der Gemeinderat gebeten, bei Einwohnerinnen und Einwohnern 

zu intervenieren, welche ihren Rasen über die Mittagszeit oder am späten Abend 

mähen. Die Gemeinde Ziefen hat bisher kein Polizeireglement, in welchem z.B. die 

Zeiten für das Rasenmähen geregelt werden könnten. Der Gemeinderat möchte auch kein solches 

Reglement vorlegen, da er der Meinung ist, dass der gesunde Menschenverstand und die Rück-

sichtnahme auf den Nachbarn nicht durch ein Reglement erzwungen werden kann. Deshalb der 

Aufruf an alle Einwohnerinnen und Einwohner: Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn und 

verzichten Sie auf das Rasenmähen während der Mittagszeit (12.00 – 13.30 Uhr) oder am späten 

Abend. Und wenn jemand trotzdem seinen Rasen zu einer „unmöglichen― Zeit schneidet, nehmen 

Sie bitte mit dem Nachbarn bzw. der Nachbarin Kontakt auf und teilen Sie Ihr Missfallen direkt und 

höflich mit. Vielleicht war sich der Nachbar über die unerwünschte Störung gar nicht bewusst. 

 

Betreffend Verbrennen von Abfällen wird darauf hingewiesen, dass gemäss § 20 der Verordnung 

zum Umweltschutzgesetz keine organischen Abfälle im Siedlungsgebiet verbrannt werden dürfen. 

Darunter fallen auch Holzabfälle, Baumschnitt etc. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Einwohnergemeinde Ziefen   
 

Telefon 061 935 95 95 
Telefax 061 935 95 96 

 
 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 

 

 

Wie bereits in vergangenen Jahren kann zur Bewässerung Wasser vom „alten― Hydranten (Nr. 4) bei 

der Einfahrt zum Grubenackerweg bezogen werden. Der Hydrant ist mit Hahn und Schlauch ausge-

rüstet.  

Achtung, dies ist jedoch KEIN Trinkwasser! 

 

 

Wir danken für Ihre Bemühungen. 

 

Gemeinderat Ziefen 

. 

 

Die Feuerstellen in unserem Wald sind eine feine Sache und wir 

freuen uns, wenn diese rege benützt werden. 

 

Bitte hinterlassen Sie die Rastplätze und Feuerstellen so, wie Sie 

sie anzutreffen wünschen: Sauber 

 

Besten Dank! 

 

Widerhandlungen gegen die Bestimmungen des Abfall-

reglements der Gemeinde werden durch den Gemeinderat mit 

Busse bestraft.  



 

 
 

Aufgrund wiederkehrender Anfragen betreffend 

Anpflanzungen, Grenzabständen etc. verweisen 

wir gerne auf nachfolgenden Auszug: 

 

 

 

Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) 

 
SGS 211 || GS 36.0153 || Vom 16. November 2006(1) || In Kraft seit 1. August 2007 ||  
Inkrafttreten der letzten Änderung: 1. Mai 2008 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf Artikel 52 Schlusstitel des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches vom 10. Dezember 1907(2) und des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004(3) über die eingetragene 
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) und § 63 Absatz 1 der Verfassung des 
Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984(4), beschliesst: 
 
 

Sechster Teil: Sachenrecht 
 
C. Nachbarrecht 
 

§ 128 Grabungen und Bauten 
In Bezug auf Grabungen, Aufschüttungen und Bauten sind die Vorschriften des Raumplanungs- und Bauge-
setzes vom 8. Januar 1998(31) anzuwenden. 
 
 

§ 129 Nachbarliche Zutrittsrechte 
1 Die Nachbarschaft hat das Betreten oder die vorübergehende Benützung ihres Grundstückes zu dulden, 
soweit es für die Errichtung oder den Unterhalt von Bauten, Einfriedigungen und anderen Anlagen längs der 
Grenze unumgänglich ist. 
2 Ebenso darf für den Unterhalt oder die Reinigung von Zisternen, Brunnen, Leitungen und dergleichen das 
Leitungsgelände vorübergehend betreten oder benützt werden. 
3 Wer ein solches Recht ausüben will, muss der Nachbarschaft oder der Eigentümerschaft des Leitungsge-
ländes sein Vorhaben rechtzeitig und gehörig anzeigen und einen allfälligen Schaden ersetzen. 
 
 

§ 130 Einfriedungen 
1 Grünhecken dürfen gegen den Willen der nachbarlichen Grundeigentümerschaft nicht näher als sechzig 
Zentimeter von der Grenze und nicht höher als ihre dreifache Distanz von derselben gehalten werden. 
2 Für andere Einfriedungen gelten die Bestimmungen des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 
1998(32) (RBG). 
 
 

§ 131 Pflanzen 
1 Zwergobstbäume, andere Gartenbäume, Ziersträucher, kleine Zierbäume sowie Reben dürfen nicht näher 
als einen halben Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
2 Einzelne Waldbäume, grosse Zierbäume (wie Pappeln, Kastanienbäume und dergleichen), sowie Nuss-
bäume dürfen auf öffentlichen Plätzen und in privaten Gartenanlagen um Wohnhäuser nicht näher als sechs 
Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
3 Obstbäume (Äpfel, Birnen, Kirschen usw.) dürfen in offenem Land und gegenüber Reben nicht näher als 
sechs Meter, in offenen Baumgärten und Pflanzplätzen nicht näher als zwei Meter von der Nachbargrenze 
entfernt gepflanzt werden. 
4 Überragende Äste und eindringende Wurzeln fruchttragender Bäume hat die Nachbarschaft, soweit sie 
dadurch in der Benützung ihres Landes nicht gehindert wird, zu dulden. Sie hat aber ein Recht auf die an 
den überragenden Ästen wachsenden Früchte (Anries). 

http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_1_#N_1_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_2_#N_2_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_3_#N_3_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_4_#N_4_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_31_#N_31_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_32_#N_32_


§ 132 Wald 
1 Soweit Wald an Wald grenzt, ist die Marchlinie auf einen halben Meter nach jeder Seite hin offen zu halten. 
Dieser Abstand gilt auch für Neuanpflanzungen von Wald gegenüber bestehendem Wald einer anderen 
Eigentümerschaft. 
2 Soweit Wald an Kulturland grenzt, ist für neue Waldanlagen auf bisher landwirtschaftlich genutztem Boden 
ein Abstand von sechs Metern von den Nachbargrundstücken, gegenüber Reben ein solcher von zehn Me-
tern einzuhalten. 
 
 

§ 133 Abweichende Vereinbarungen, Klage auf Beseitigung 
1 Im Einverständnis mit der Nachbarschaft kann von den Abstandsvorschriften gemäss § 130 und § 131 die-
ses Gesetzes abgewichen werden. Diese Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit der öffentlichen Beurkun-
dung und der Eintragung als Dienstbarkeit im Grundbuch. 
2 Klagen auf Beseitigung bzw. Zurücksetzung von neu gepflanzten Bäumen können nur während zehn Jah-
ren seit der Pflanzung angehoben werden. 
 
 

§ 134 Bäume längs öffentlicher Strassen und Plätze 
1 Gegenüber Kantons- und Gemeindestrassen soll die Entfernung der Bäume vier Meter vom Strassenrand 
betragen; Ausnahmen können durch die Bau- und Umweltschutzdirektion bzw. durch den Gemeinderat 
gestattet werden. Der Strassenverkehr darf in keiner Weise beeinträchtigt werden. 
2 Kanton und Gemeinden sind berechtigt, öffentlichen Strassen und Plätzen entlang Bäume zu pflanzen, 
auch wenn die in § 131 und § 132 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Abstände von den Nachbargrundstü-
cken nicht vorhanden sind. 
 
 

§ 135 Fahr- und Wenderecht für landwirtschaftliche Maschinen 
1 Sofern es aufgrund der örtlichen Situation notwendig ist, ist es auf offenem Feld für die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung (pflügen, säen, ernten usw.) gestattet, das anstossende Grundstück auf der Längsseite mit 
landwirtschaftlichen Maschinen zu befahren und mit diesen an der Schmalseite des Nachbargrundstücks auf 
einem Abschnitt bis zu dreieinhalb Meter zu wenden. 
2 Dieses Fahr- und Wenderecht ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig 
Schaden entsteht. 
 
 

§ 136 Winterweg 
1 Das Winterwegrecht besteht, wenn nicht besondere Verträge etwas Abweichendes festsetzen, von Mitte 
November bis Mitte März. 
2 Es ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig Schaden entsteht. 
 
 
 

Fragen? 
 
Diese beantworten Ihnen gerne: 
 
 

 Gemeinderat Patrick Vögtlin,  079 208 07 63 
 

 Gemeindeverwalter Beat Thommen,  061 935 95 92 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mutationen Einwohnerkontrolle / Zivilstandsnachrichten 

Zuzüge 

Süss, Sandra, Untere Eienstrasse 32 

 

Gemäss Datenschutzgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die Zustimmung zur Publikation einzuholen. Bitte beachten Sie deshalb, 

dass wir die Wünsche zur Nichtpublikation entsprechend berücksichtigen. 

 

Baugesuche 

Bitte beachten: sämtliche Baugesuche werden jeweils bei Durchführung der Planauflage im Aushängekasten 

vor dem Gemeindehaus publiziert (mit Angabe Einsprachefrist). Die Baugesuche können von allen Einwohne-

rinnen und Einwohnern während der Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

Baugesuch Nr. 0407/2011 

Gesuchsteller/in Castioni-Stohler Angelo und Rebekka, Hauptstrasse 148, 4417 Ziefen 

Projekt Wohnhaus An- und Umbau Neuauflage:  geändertes Projekt, Parzelle 99, Hauptstrasse 148, 4417 Ziefen 

Projektverfasser/in Eichholzer Hirt Architekten, Hauptstrasse 24, 4425 Titterten 

 

Baubewilligungen 

Baugesuch Nr. 0242/2011 

Gesuchsteller/in Hess Holzbau AG, Hauptstrasse 4, 4417 Ziefen 

Projekt   Büroanbau, Parzelle 1708, Hauptstrasse 4, 4417 Ziefen 

Projektverfasser/in  Gesuchsteller 

 

Baugesuch Nr. 0514/2011 

Gesuchsteller/in Spinnler Ursula und Schad Karl und Dora, Burenmatt 13, 4417 Ziefen 

Projekt   Wintergarten, Parzelle 305, Burenmatt 13, 4417 Ziefen 

Projektverfasser/in  Hess Holzbau AG, Hauptstrasse 4, 4417 Ziefen 

 

Kleinbautengesuch Nr. 01/2011 

Gesuchsteller/in Fusco-Hug Ivano und Ursula, Rebgasse 8, 4417 Ziefen  

Projekt Gartenhaus, Parzelle 1984, Rebgasse 8 , 4417 Ziefen 

Projektverfasser/in Gesuchsteller/in 
 

Arbeits- und Auftragsvergaben 

Renovation Gemeindehaus – Bodenbelag Gemeindesaal 

Räuftlin AG, Ziefen 

 

Vorprojekt Ausbau Voreich- und Unterthalstrasse - Ingenieurleistungen 

Sutter AG, Arboldswil 

 

Handänderungsanzeigen 

Ziefen 21. April 2011 

Kauf. StWE-Parz. S10055: 61/1000 ME an Parz. 2433 mit Sonderrecht Nr. 3, 4 1/2-Zimmerwohnung, W121 im OG, laut Vertrag 

und Plan, Untere Eienstrasse, Unterdorf, inkl. Eigentum an Parz. M10080; StWE-Parz. S10068: 3/1000 ME an Parz. 2433 mit Son-

derrecht Nr. 16, Kellerraum K14 im UG, laut Vertrag und Plan, Untere Eienstrasse, Unterdorf. Veräusserer: Hess Stephan, Zie-

fen, Eigentum seit 9.7.2008. Erwerberin: Baumgartner Monica, Ziefen Mut.1215/Kauf. Von Parz. 1895: 62 m², Areal "Eien", ver-

einigt mit Parz. 2371. Veräusserer: Furler-Koch Fritz, Ziefen, Eigentum seit 9.4.1947. Erwerber zu GE: Gütergemeinschaft (Furler-

Kaufmann Andreas, Ziefen; Furler-Kaufmann Svenia, Ziefen) 

 05. Mai 2011 

Kauf. Parz. 1873: 443 m² mit Garage, Rebgasse 11a, Acker, Wiese, Weide "Heissenstein". Veräusserer: Furler-Koch Fritz, Ziefen, 

Eigentum seit 23.4.1956. Erwerber zu GE: Gütergemeinschaft (Furler-Kaufmann Andreas, Ziefen; Furler-Kaufmann Svenia, 

Ziefen). 

 12. Mai 2011 

Kauf. Parz. 1895: 960 m² mit Wohnhaus Nr. 11, Rebgasse, Gartenanlage "Eien". Veräusserer: Furler-Koch Fritz, Ziefen, Eigentum 

seit 9.4.1947. Erwerber zu GE: Einf. Gesellschaft 530 OR (Grehn Mathis, Thun; Grehn-Riesen Lea, Thun) 



Veranstaltungskalender 

Angaben ohne Gewähr 
 

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt 

der Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion Mitteilungsblatt 

ein. 
 

Sa 28. Mai 09.00 - 12.00 Uhr Papier-, Karton-, Styropor- und Bauschutt-

sammlung 

Werkhof 

Sa 28. Mai 13.30 - 17.00 Uhr Kindernaturschutzgruppe Libällen Treffpunkt: bei der 

Cheesi 

Di 31. Mai  ab 19.00 Uhr Plauschabend, Samariterverein Mehrzweckraum 

Di 31. Mai 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 

Di 31. Mai 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Di 31. Mai ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

Mi 01. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Kirchgasse 2 

Do 02. Juni ab 05.00 Uhr Kleiner Banntag (Abmarsch: 05.30 Uhr) Garage Recher 

So 05. Juni 14.00 - 17.00 Uhr Dorfmuseum geöffnet Dorfmuseum 

Di 07. Juni ab 18.00 Uhr Regioübung „Alles was zählt“ 

Samariterverein 

Mehrzweckraum 

Di 07. Juni 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 

Di 07. Juni 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Mi 08. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Kirchgasse 2 

Fr 10. Juni 18.00 - 19.30 Uhr Obligatorische Schiessübung Schützenhaus 

Fr 10. Juni 09.30 - 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

2. Stock 

Di 14. Juni 20.00 Uhr Einwohnergemeindeversammlung Kleine Turnhalle 

Di 14. Juni 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 

Di 14. Juni 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Di 14. Juni ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

Mi 15. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Kirchgasse 2 

Di 21. Juni 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 

Di 21. Juni 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Mi 22. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Kirchgasse 2 

Fr 24. Juni 15.00 - 17.00 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

2. Stock 

Fr 24. Juni 19.30 Uhr Bürgergemeindeversammlung Holzenberg 

Fr 24. Juni ab 18.00 Uhr Ziefner Open Air Disco  

Sa 25. Juni 16.30 Uhr Zuzüger-Apéro, Einwohnergemeinde Gemeindehaus 

Sa 25. Juni ab 17.00 Uhr Pizza-Essen, Bachhüsligruppe, Verein für  

Heimatpflege 

Turnerschüüre 

Di 28. Juni 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 

Di 28. Juni 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Di 28. Juni ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

Mi 29. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Kirchgasse 2 

Fr 01. Juli 18.00 - 19.30 Uhr Obligatorische Schiessübung Schützenhaus 

Fr 01. Juli ab 19.00 Uhr Platzkonzert Musikgesellschaft Ziefen Dorfplatz Arbolds-

wil 

Schulferien  

02.07 2011 -14.08.2011 Sommerferien 

01.10.2011 - 16.10.2011 Herbstferien 



  



  



  



  



  



  

 



  



  



  



  



  



  

.



  



  

 
 



  



  

 

 

 



  



  

 
 

 
 



  

 



  

    

 
 
 
 
 
 
Nichtraucherin ohne Haustiere sucht 
 

Einliegerwohnung/Hausteil 
 

an ruhiger, sonniger Lage. Auch  
ohne Komfort, 
jedoch  Zentralheizung. ÖV-Nähe 
erwünscht. 
Offerten bitte an Tel: 078 7303507. 
 

 



  

 

 

 
 



  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 
 

 


